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BVT, gfu, ZVEI, Deutsche TV-Plattform und AG SAT 

„Pocket-Guide HDTV“  
in neuer Auflage

ie	Fernsehzukunft	hat	begonnen:	Die	
meisten	der	2008	in	Deutschland	ver-

kauften	sieben	Millionen	Fernsehgeräte	ist	
großformatig	und	für	hochauflösende	TV-
Bilder	geeignet.	Die	neuen	TV-Geräte	verlan-
gen	geradezu	nach	Inhalten	mit	hoher	Auflö-
sung.	 Doch	 welche	 Technik	 steckt	 hinter	
HDTV,	 was	 bedeutet	 Full	 HD,	 welche	
HDTV-Quellen	kann	man	nutzen,	welche	
Anschlüsse	sind	wichtig?	Diese	und	weitere	
Fragen	werden	anschaulich	und	leicht	ver-
ständlich	 beantwortet:	 im	 „Pocket-Guide	
HDTV“.	 Der Einkaufsberater bietet 
markenneutrale Information für die 
Benutzer und zugleich eine kompe-
tente Beratungs- und Abverkaufshilfe 
für den Fachhandel.	Jetzt	haben	der	Bun-
desverband	Technik	des	Einzelhandels	e.V.	
(BVT),	die	Gesellschaft	für	Unterhaltungs-	
und	Kommunikationselektronik	(gfu)	mbH,	
die	Deutsche	TV-Plattform,	der	ZVEI	Zen-
tralverband	Elektrotechnik-	und	Elektronik-
industrie	e.V.	und	die	Arbeitsgemeinschaft	
Satellitenempfang	(AG	SAT)	e.V.	ihr	Gemein-

schaftsprojekt,	den	„Pocket-Guide	HDTV“	in	
einer	aktualisierten	Auflage	herausgegeben.
	 	 Die	16-seitige	Broschüre	erleichtert	dem	
Verbraucher	die	Auswahl	von	Technik	und	
Systemen	für	den	HDTV-Genuss.	Sie	bietet	
beste	neutrale	Beratung	für	den	Kunden	und	
ist	zudem	eine	optimale	Abverkaufsunterstüt-
zung	für	den	Fachhandel.
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Der „Pocket-Guide HDTV“ steht auf  
den Internetseiten der Partner zum  
kostenlosen Download zur Verfügung. 
Sie als Fachhändler können ihn direkt beim 
SOK-Verlag in zwei Versionen, mit oder ohne 
Händlereindruck, bestellen. Zu Bestellung, 
Staffelpreisen und Händlereindruck erfahren 
Sie mehr bei der S.O.K. Verlagsgesellschaft 
mbH unter Fax 02151 15256-29 oder E-Mail 
info@sok-verlag.de.  
Die Broschüre steht unter folgenden Adressen 
als PDF-Datei zum Download:

www.bvt-ev.de
www.gfu.de
www.tv-plattform.de
www.zvei.org
www.hitec-handel.de
www.agsat.de

as Problem:	Die	Frage	ist	von	hoher	
Praxisrelevanz,	wenn	ein	Kunde	Nach-

besserungsansprüche	hat:	Wo	sind	diese	zu	
erbringen?	Mit	Urteil	vom	8.1.2008	(Az.	X	ZR	
97/05)	hat	der	Bundesgerichtshof	zu	dieser	
Frage	Stellung	genommen.	Die	Entscheidung	
bezieht	sich	auf	einen	Werkvertrag,	lässt	aber	
auch	durchblicken,	dass	der	BGH	die	glei-
chen	Grundsätze	wohl	auch	auf	Kaufverträge	
anwenden	würde.
Die aktuelle Entscheidung:	In	dem	zu-
grundeliegenden	Fall	 stritten	die	 Parteien	
darüber,	ob	die	Nachbesserung	an	einer	man-
gelhaften	Yacht	auf	der	Werft	der	Auftragneh-
merin	durchzuführen	war	oder	–	wie	von	dem	
Auftraggeber	verlangt	–	am	Liegeplatz	der	
Yacht.	Der	Bundesgerichtshof	gab	dem	Auf-
traggeber	Recht.	Bei	fehlender	anderweitiger	

Absprache	der	Parteien	sei	die	Nachbesserung	
im	Zweifel	dort	zu	erbringen,	wo	sich	das	
Werk	bestimmungsgemäß	befinde.
	 	 Die	Vorschrift	des	§	635	Absatz	2	BGB	
stelle	klar,	dass	Transport-,	Wege-,	Arbeits-	
und	Materialkosten	allein	dem	Verkäufer	zur	
Last	fallen.	Mit	einer	gerechten	Interessenver-
teilung	sei	es	nicht	zu	vereinbaren,	wenn	der	
Erwerber	des	Kaufgegenstandes	diesen	an	den	
Sitz	des	Lieferanten	verbringen	müsse,	was	
dem	Abnehmer	insbesondere	bei	größeren	
Gegenständen	vielfach	gar	nicht	oder	nur	
schwer	möglich	sei.	Vor	diesem	Hintergrund	
sei	als	Erfüllungsort	der	Nacherfüllung	der	
Ort	anzusehen,	an	dem	sich	die	Sache	zum	
Zeitpunkt	der	Nacherfüllung	bestimmungs-
gemäß	befinde,	hier	also	am	Liegeplatz	der	
Yacht.

	 	 Nicht	konkret	entschieden	wurde	mit	
diesem	Fall,	ob	das	oben	genannte	Urteil	auf	
das	Kaufrecht	allgemein	übertragbar	ist.	Die	
Urteilsbegründung,	die	sich	insoweit	auf	ein	
Urteils	des	OLG	München	(NJW	2006,	449)	
bezieht,	lässt	aber	eher	darauf	schließen,	dass	
der	BGH	keinen	Unterschied	zwischen	Werk-	
und	Kaufvertrag	machen	will.	
Daher unser dringender Tipp:	Insbeson-
dere	bei	dem	Verkauf	oder	der	Herstellung	
größerer	Gegenstände	sollten	sie	die	obige	
Entscheidung	 bei	 Ihren	 Vertragsverhand-
lungen	berücksichtigen.	Ist	schon	bei	Ver-
tragsschluss	abzusehen,	dass	der	Vertragsge-
genstand	sich	später	an	einem	Ort	befinden	
wird,	der	für	etwaige	Nachbesserungen	nur	
mit	hohem	Kostenaufwand	zu	erreichen	sein	
wird,	sollte	nach	Möglichkeit	für	diesen	Fall	
eine	 anderweitige	 Regelung	 getroffen	
werden.
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